
2. Änderung zur Haus- und Parkordnung vom 25.04.2016 für den Gutspark 
Altjeßnitz und seiner Anlagen 

 
 

Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz hat gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 6 
Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl.  
LSA S. 288), in seiner Sitzung am 26.03.2019 folgende 2. Änderung der Haus- und 
Parkordnung für den Gutspark Altjeßnitz und seiner Anlagen vom 25.04.2016 
beschlossen:  
 

Artikel 1 
2. Einlasszeiten 

Der 1. Anstrich (Aufzählungszeichen) wird wie folgt geändert: 
 

 

- Der Gutspark Altjeßnitz ist jährlich vom 01. April bis zum 31. Oktober für 
Besucher wie folgt geöffnet: 

 
montags bis donnerstags (außer an Feiertagen): geschlossen 

 

Freitag:      14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Samstag – Sonntag:   10:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
Gesetzliche Feiertage in  
Sachsen-Anhalt:    10:00 Uhr – 18:00 Uhr  

 

Davon abweichend gelten während der Ferien in Sachsen-Anhalt 
folgende Öffnungszeiten: 

 

Dienstag – Sonntag:   10:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
 

Artikel 2 
4. Zutritte, Entgelte, Eintrittskarten, Zahlungsbedingungen 
 

Der 2. Anstrich (Aufzählungszeichen) wird wie folgt geändert: 
 

 
Die Eintrittspreise betragen: 
 

Für Erwachsene:     3,00 € / pro Person 
 

Für Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres:  1,00 € / pro Person 

 

 
 

Der 4. Anstrich (Aufzählungszeichen) wird wie folgt geändert: 
 

Es besteht die Möglichkeit, Jahreskarten zu erwerben für: 
 

Erwachsene:      15,00 €/pro Person 
 

Für Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres:   5,00 €/pro Person. 

 



 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderung zur Haus- und Parkordnung vom 25.04.2016, zuletzt geändert am 
21.03.2018, für den Gutspark Altjeßnitz und seiner Anlagen tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
 
 
 
 
Raguhn-Jeßnitz, 07.03.2019 - Siegel -  

Ort, Datum  Marbach 
Bürgermeister 

 
 

 


